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Kapitel 2. Besondere Vorschriften für Verbraucherdarlehensverträge

§ 4911) 2) Verbraucherdarlehensvertrag. (1) 1Die Vorschriften dieses Kapi-
tels gelten für Verbraucherdarlehensverträge, soweit nichts anderes bestimmt ist.
2Verbraucherdarlehensverträge sind Allgemein-Verbraucherdarlehensverträge
und Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträge.

(2) 1Allgemein-Verbraucherdarlehensverträge sind entgeltliche Darlehens-
verträge zwischen einem Unternehmer als Darlehensgeber und einem Ver-
braucher als Darlehensnehmer. 2Keine Allgemein-Verbraucherdarlehensverträ-
ge sind Verträge,
1. bei denen der Nettodarlehensbetrag (Artikel 247 § 3 Abs. 2 des Einführungs-
gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche3)) weniger als 200 Euro beträgt,

2. bei denen sich die Haftung des Darlehensnehmers auf eine dem Darlehens-
geber zum Pfand übergebene Sache beschränkt,

3. bei denen der Darlehensnehmer das Darlehen binnen drei Monaten zurück-
zuzahlen hat und nur geringe Kosten vereinbart sind,

4. die von Arbeitgebern mit ihren Arbeitnehmern als Nebenleistung zum
Arbeitsvertrag zu einem niedrigeren als dem marktüblichen effektiven Jahres-
zins (§ 16 der Preisangabenverordnung4)) abgeschlossen werden und anderen
Personen nicht angeboten werden,

5. die nur mit einem begrenzten Personenkreis auf Grund von Rechtsvorschrif-
ten in öffentlichem Interesse abgeschlossen werden, wenn im Vertrag für den
Darlehensnehmer günstigere als marktübliche Bedingungen und höchstens
der marktübliche Sollzinssatz vereinbart sind,

6. bei denen es sich um Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträge oder Immo-
bilienverzehrkreditverträge gemäß Absatz 3 handelt.

(3) 1 Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträge sind entgeltliche Darlehens-
verträge zwischen einem Unternehmer als Darlehensgeber und einem Ver-
braucher als Darlehensnehmer, die
1. durch ein Grundpfandrecht oder eine Reallast besichert sind oder
2. für den Erwerb oder die Erhaltung des Eigentumsrechts an Grundstücken, an
bestehenden oder zu errichtenden Gebäuden oder für den Erwerb oder die
Erhaltung von grundstücksgleichen Rechten bestimmt sind.

2Keine Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträge sind Verträge gemäß Absatz 2
Satz 2 Nummer 4. 3Auf Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträge gemäß Ab-
satz 2 Satz 2 Nummer 5 ist nur § 491a Absatz 4 anwendbar. 4Keine Immobili-
ar-Verbraucherdarlehensverträge sind Immobilienverzehrkreditverträge, bei de-
nen der Kreditgeber
1. pauschale oder regelmäßige Zahlungen leistet oder andere Formen der
Kreditauszahlung vornimmt und im Gegenzug nur einen Betrag aus dem
künftigen Erlös des Verkaufs einer Wohnimmobilie erhält oder ein Recht an
einer Wohnimmobilie erwirbt und

1) Beachte hierzu auch das UnterlassungsklagenG idF der Bek. v. 27.8.2002 (BGBl. I S. 3422, 3423,
4346), zuletzt geänd. durch G v. 6.5.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 149).

2) Beachte hierzu Überleitungsvorschrift in Art. 229 § 9 EGBGB (Nr. 2).
3) Nr. 2.
4) Nr. 9.

Einzelne Schuldverhältnisse § 491 BGB 1
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2. erst nach dem Tod des Verbrauchers eine Rückzahlung fordert, außer der
Verbraucher verstößt gegen die Vertragsbestimmungen, was dem Kreditgeber
erlaubt, den Vertrag zu kündigen.

(4) § 358 Abs. 2 und 4 sowie die §§ 491a bis 495 und 505a bis 505e sind
nicht auf Darlehensverträge anzuwenden, die in ein nach den Vorschriften der
Zivilprozessordnung errichtetes gerichtliches Protokoll aufgenommen oder
durch einen gerichtlichen Beschluss über das Zustandekommen und den Inhalt
eines zwischen den Parteien geschlossenen Vergleichs festgestellt sind, wenn in
das Protokoll oder den Beschluss der Sollzinssatz, die bei Abschluss des Vertrags
in Rechnung gestellten Kosten des Darlehens sowie die Voraussetzungen auf-
genommen worden sind, unter denen der Sollzinssatz oder die Kosten angepasst
werden können.

§ 491a Vorvertragliche Informationspflichten bei Verbraucherdarle-
hensverträgen. (1) Der Darlehensgeber ist verpflichtet, den Darlehensnehmer
nach Maßgabe des Artikels 247 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen
Gesetzbuche1) zu informieren.

(2) 1Der Darlehensnehmer kann vom Darlehensgeber einen Entwurf des
Verbraucherdarlehensvertrags verlangen. 2Dies gilt nicht, solange der Darle-
hensgeber zum Vertragsabschluss nicht bereit ist. 3Unterbreitet der Darlehens-
geber bei einem Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag dem Darlehensneh-
mer ein Angebot oder einen bindenden Vorschlag für bestimmte Vertrags-
bestimmungen, so muss er dem Darlehensnehmer anbieten, einen Vertragsent-
wurf auszuhändigen oder zu übermitteln; besteht kein Widerrufsrecht nach
§ 495, ist der Darlehensgeber dazu verpflichtet, dem Darlehensnehmer einen
Vertragsentwurf auszuhändigen oder zu übermitteln.

(3) 1Der Darlehensgeber ist verpflichtet, dem Darlehensnehmer vor Ab-
schluss eines Verbraucherdarlehensvertrags angemessene Erläuterungen zu ge-
ben, damit der Darlehensnehmer in die Lage versetzt wird, zu beurteilen, ob
der Vertrag dem von ihm verfolgten Zweck und seinen Vermögensverhältnissen
gerecht wird. 2Hierzu sind gegebenenfalls die vorvertraglichen Informationen
gemäß Absatz 1, die Hauptmerkmale der vom Darlehensgeber angebotenen
Verträge sowie ihre vertragstypischen Auswirkungen auf den Darlehensnehmer,
einschließlich der Folgen bei Zahlungsverzug, zu erläutern. 3Werden mit
einem Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag Finanzprodukte oder ‑dienst-
leistungen im Paket angeboten, so muss dem Darlehensnehmer erläutert wer-
den, ob sie gesondert gekündigt werden können und welche Folgen die
Kündigung hat.

(4) 1Bei einem Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag entsprechend § 491
Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 ist der Darlehensgeber verpflichtet, den Darlehens-
nehmer rechtzeitig vor Abgabe von dessen Vertragserklärung auf einem dauer-
haften Datenträger über die Merkmale gemäß den Abschnitten 3, 4 und 13 des
in Artikel 247 § 1 Absatz 2 Satz 2 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen
Gesetzbuche genannten Musters zu informieren. 2Artikel 247 § 1 Absatz 2
Satz 6 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche findet Anwen-
dung.

1) Nr. 2.

1 BGB § 491a Buch 2. Recht der Schuldverhältnisse
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§ 4921) Schriftform, Vertragsinhalt. (1) 1Verbraucherdarlehensverträge
sind, soweit nicht eine strengere Form vorgeschrieben ist, schriftlich ab-
zuschließen. 2Der Schriftform ist genügt, wenn Antrag und Annahme durch
die Vertragsparteien jeweils getrennt schriftlich erklärt werden. 3Die Erklärung
des Darlehensgebers bedarf keiner Unterzeichnung, wenn sie mit Hilfe einer
automatischen Einrichtung erstellt wird.

(2) Der Vertrag muss die für den Verbraucherdarlehensvertrag vorgeschriebe-
nen Angaben nach Artikel 247 §§ 6 bis 13 des Einführungsgesetzes zum
Bürgerlichen Gesetzbuche2) enthalten.

(3) 1Nach Vertragsschluss stellt der Darlehensgeber dem Darlehensnehmer
eine Abschrift des Vertrags zur Verfügung. 2 Ist ein Zeitpunkt für die Rück-
zahlung des Darlehens bestimmt, kann der Darlehensnehmer vom Darlehens-
geber jederzeit einen Tilgungsplan nach Artikel 247 § 14 des Einführungs-
gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche verlangen.

(4) 1Die Absätze 1 und 2 gelten auch für die Vollmacht, die ein Darlehens-
nehmer zum Abschluss eines Verbraucherdarlehensvertrags erteilt. 2 Satz 1 gilt
nicht für die Prozessvollmacht und eine Vollmacht, die notariell beurkundet ist.

(5) Erklärungen des Darlehensgebers, die dem Darlehensnehmer gegenüber
nach Vertragsabschluss abzugeben sind, müssen auf einem dauerhaften Daten-
träger erfolgen.

(6) 1Enthält der Vertrag die Angaben nach Absatz 2 nicht oder nicht voll-
ständig, können sie nach wirksamem Vertragsschluss oder in den Fällen des
§ 494 Absatz 2 Satz 1 nach Gültigwerden des Vertrags auf einem dauerhaften
Datenträger nachgeholt werden. 2Hat das Fehlen von Angaben nach Absatz 2
zu Änderungen der Vertragsbedingungen gemäß § 494 Absatz 2 Satz 2 bis
Absatz 6 geführt, kann die Nachholung der Angaben nur dadurch erfolgen, dass
der Darlehensnehmer die nach § 494 Absatz 7 erforderliche Abschrift des
Vertrags erhält. 3 In den sonstigen Fällen muss der Darlehensnehmer spätestens
im Zeitpunkt der Nachholung der Angaben eine der in § 356b Absatz 1
genannten Unterlagen erhalten. 4Mit der Nachholung der Angaben nach Ab-
satz 2 ist der Darlehensnehmer auf einem dauerhaften Datenträger darauf hin-
zuweisen, dass die Widerrufsfrist von einem Monat nach Erhalt der nachgehol-
ten Angaben beginnt.

(7) Die Vereinbarung eines veränderlichen Sollzinssatzes, der sich nach ei-
nem Index oder Referenzzinssatz richtet, ist nur wirksam, wenn der Index oder
Referenzzinssatz objektiv, eindeutig bestimmt und für Darlehensgeber und
Darlehensnehmer verfügbar und überprüfbar ist.

§ 492a Kopplungsgeschäfte. (1) 1Der Darlehensgeber darf den Abschluss
eines Immobiliar-Verbraucherdarlehenvertrags unbeschadet des § 492b nicht
davon abhängig machen, dass der Darlehensnehmer oder ein Dritter weitere
Finanzprodukte oder ‑dienstleistungen erwirbt (Kopplungsgeschäft). 2 Ist der
Darlehensgeber zum Abschluss des Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrags
bereit, ohne dass der Verbraucher weitere Finanzprodukte oder ‑dienstleistun-
gen erwirbt, liegt ein Kopplungsgeschäft auch dann nicht vor, wenn die
Bedingungen für den Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag von denen ab-

1) Beachte hierzu Übergangsvorschriften in Art. 229 §§ 9 und 38 EGBGB (Nr. 2).
2) Nr. 2.

Einzelne Schuldverhältnisse §§ 492, 492a BGB 1
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weichen, zu denen er zusammen mit den weiteren Finanzprodukten oder
‑dienstleistungen angeboten wird.

(1a) 1Der Darlehensgeber darf den Abschluss eines Allgemein-Verbraucher-
darlehensvertrags nicht davon abhängig machen, dass der Darlehensnehmer
oder ein Dritter eine Restschuldversicherung abschließt. 2 Ist der Darlehens-
geber zum Abschluss des Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrags bereit, ohne
dass der Verbraucher eine Restschuldversicherung abschließt, liegt ein Kopp-
lungsgeschäft auch dann nicht vor, wenn die Bedingungen für den Allgemein-
Verbraucherdarlehensvertrag von denen abweichen, zu denen er zusammen mit
der Restschuldversicherung angeboten wird.

(2) Soweit ein Kopplungsgeschäft nach Absatz 1 oder Absatz 1a unzulässig
ist, sind die mit dem Verbraucherdarlehensvertrag gekoppelten Geschäfte nich-
tig; die Wirksamkeit des Verbraucherdarlehensvertrags bleibt davon unberührt.

§ 492b Zulässige Kopplungsgeschäfte. (1) Ein Kopplungsgeschäft ist zu-
lässig, wenn der Darlehensgeber den Abschluss eines Immobiliar-Verbraucher-
darlehensvertrags davon abhängig macht, dass der Darlehensnehmer, ein Fami-
lienangehöriger des Darlehensnehmers oder beide zusammen
1. ein Zahlungs- oder ein Sparkonto eröffnen, dessen einziger Zweck die
Ansammlung von Kapital ist, um
a) das Immobiliar-Verbraucherdarlehen zurückzuzahlen oder zu bedienen,
b) die erforderlichen Mittel für die Gewährung des Darlehens bereitzustellen

oder
c) als zusätzliche Sicherheit für den Darlehensgeber für den Fall eines Zah-

lungsausfalls zu dienen;
2. ein Anlageprodukt oder ein privates Rentenprodukt erwerben oder behalten,
das
a) in erster Linie als Ruhestandseinkommen dient und
b) bei Zahlungsausfall als zusätzliche Sicherheit für den Darlehensgeber dient

oder das der Ansammlung von Kapital dient, um damit das Immobiliar-
Verbraucherdarlehen zurückzuzahlen oder zu bedienen oder um damit die
erforderlichen Mittel für die Gewährung des Darlehens bereitzustellen;

3. einen weiteren Darlehensvertrag abschließen, bei dem das zurückzuzahlende
Kapital auf einem vertraglich festgelegten Prozentsatz des Werts der Immobi-
lie beruht, die diese zum Zeitpunkt der Rückzahlung oder Rückzahlungen
des Kapitals (Darlehensvertrag mit Wertbeteiligung) hat.
(2) Ein Kopplungsgeschäft ist zulässig, wenn der Darlehensgeber den Ab-

schluss eines Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrags davon abhängig macht,
dass der Darlehensnehmer im Zusammenhang mit dem Immobiliar-Verbrau-
cherdarlehensvertrag eine einschlägige Versicherung abschließt und dem Darle-
hensnehmer gestattet ist, diese Versicherung auch bei einem anderen als bei
dem vom Darlehensgeber bevorzugten Anbieter abzuschließen.

(3) Ein Kopplungsgeschäft ist zulässig, wenn die für den Darlehensgeber
zuständige Aufsichtsbehörde die weiteren Finanzprodukte oder ‑dienstleistun-
gen sowie deren Kopplung mit dem Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag
nach § 18a Absatz 8a des Kreditwesengesetzes genehmigt hat.

§ 493 Informationen während des Vertragsverhältnisses. (1) 1 Ist in ei-
nem Verbraucherdarlehensvertrag der Sollzinssatz gebunden und endet die Soll-

1 BGB §§ 492b, 493 Buch 2. Recht der Schuldverhältnisse
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zinsbindung vor der für die Rückzahlung bestimmten Zeit, unterrichtet der
Darlehensgeber den Darlehensnehmer spätestens drei Monate vor Ende der
Sollzinsbindung darüber, ob er zu einer neuen Sollzinsbindungsabrede bereit
ist. 2Erklärt sich der Darlehensgeber hierzu bereit, muss die Unterrichtung den
zum Zeitpunkt der Unterrichtung vom Darlehensgeber angebotenen Sollzins-
satz enthalten.

(2) 1Der Darlehensgeber unterrichtet den Darlehensnehmer spätestens drei
Monate vor Beendigung eines Verbraucherdarlehensvertrags darüber, ob er zur
Fortführung des Darlehensverhältnisses bereit ist. 2Erklärt sich der Darlehens-
geber zur Fortführung bereit, muss die Unterrichtung die zum Zeitpunkt der
Unterrichtung gültigen Pflichtangaben gemäß § 491a Abs. 1 enthalten.

(3) 1Die Anpassung des Sollzinssatzes eines Verbraucherdarlehensvertrags mit
veränderlichem Sollzinssatz wird erst wirksam, nachdem der Darlehensgeber
den Darlehensnehmer über die Einzelheiten unterrichtet hat, die sich aus
Artikel 247 § 15 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche1)

ergeben. 2Abweichende Vereinbarungen über die Wirksamkeit sind im Rah-
men des Artikels 247 § 15 Absatz 2 und 3 des Einführungsgesetzes zum
Bürgerlichen Gesetzbuche zulässig.

(4) 1Bei einem Vertrag über ein Immobiliar-Verbraucherdarlehen in Fremd-
währung gemäß § 503 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 3, hat der
Darlehensgeber den Darlehensnehmer unverzüglich zu informieren, wenn der
Wert des noch zu zahlenden Restbetrags oder der Wert der regelmäßigen
Raten in der Landeswährung des Darlehensnehmers um mehr als 20 Prozent
gegenüber dem Wert steigt, der bei Zugrundelegung des Wechselkurses bei
Vertragsabschluss gegeben wäre. 2Die Information
1. ist auf einem dauerhaften Datenträger zu übermitteln,
2. hat die Angabe über die Veränderung des Restbetrags in der Landeswährung
des Darlehensnehmers zu enthalten,

3. hat den Hinweis auf die Möglichkeit einer Währungsumstellung aufgrund
des § 503 und die hierfür geltenden Bedingungen und gegebenenfalls die
Erläuterung weiterer Möglichkeiten zur Begrenzung des Wechselkursrisikos
zu enthalten und

4. ist so lange in regelmäßigen Abständen zu erteilen, bis die Differenz von 20
Prozent wieder unterschritten wird.

3Die Sätze 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden, wenn ein Immobiliar-
Verbraucherdarlehensvertrag in der Währung des Mitgliedstaats der Europäisch-
en Union, in dem der Darlehensnehmer bei Vertragsschluss seinen Wohnsitz
hat, geschlossen wurde und der Darlehensnehmer zum Zeitpunkt der maß-
geblichen Kreditwürdigkeitsprüfung in einer anderen Währung überwiegend
sein Einkommen bezieht oder Vermögenswerte hält, aus denen das Darlehen
zurückgezahlt werden soll.

(5) 1Wenn der Darlehensnehmer eines Immobiliar-Verbraucherdarlehens-
vertrags dem Darlehensgeber mitteilt, dass er eine vorzeitige Rückzahlung des
Darlehens beabsichtigt, ist der Darlehensgeber verpflichtet, ihm unverzüglich
die für die Prüfung dieser Möglichkeit erforderlichen Informationen auf einem

1) Nr. 2.

Einzelne Schuldverhältnisse § 493 BGB 1
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dauerhaften Datenträger zu übermitteln. 2Diese Informationen müssen ins-
besondere folgende Angaben enthalten:
1. Auskunft über die Zulässigkeit der vorzeitigen Rückzahlung,
2. im Fall der Zulässigkeit die Höhe des zurückzuzahlenden Betrags und
3. gegebenenfalls die Höhe einer Vorfälligkeitsentschädigung.
3 Soweit sich die Informationen auf Annahmen stützen, müssen diese nachvoll-
ziehbar und sachlich gerechtfertigt sein und als solche dem Darlehensnehmer
gegenüber offengelegt werden.

(6) Wurden Forderungen aus dem Darlehensvertrag abgetreten, treffen die
Pflichten aus den Absätzen 1 bis 5 auch den neuen Gläubiger, wenn nicht der
bisherige Darlehensgeber mit dem neuen Gläubiger vereinbart hat, dass im
Verhältnis zum Darlehensnehmer weiterhin allein der bisherige Darlehensgeber
auftritt.

(7) 1Der Darlehensgeber übermittelt dem Darlehensnehmer vor der Ände-
rung der Bestimmungen des Verbraucherdarlehensvertrags die folgenden Infor-
mationen:
1. eine klare Beschreibung
a) der vorgeschlagenen Änderungen,
b) soweit zutreffend, der Notwendigkeit der Zustimmung des Darlehens-

nehmers zu den Änderungen nach Buchstabe a und
c) soweit zutreffend, der gesetzlich eingeführten Änderungen, die den Än-

derungen nach Buchstabe a zugrunde liegen,
2. den zeitlichen Rahmen, der für die Umsetzung der Änderungen nach
Nummer 1 Buchstabe a vorgesehen ist, und

3. die Möglichkeiten, die dem Darlehensnehmer zur Verfügung stehen, um
gegen die Änderungen nach Nummer 1 Buchstabe a Beschwerde einzule-
gen, die Frist für die Einlegung der Beschwerde sowie die Bezeichnung und
Anschrift der zuständigen Behörde, bei der die Beschwerde eingereicht
werden kann.

2 § 492 Absatz 5 ist nicht anzuwenden.

§ 4941) Rechtsfolgen von Formmängeln. (1) Der Verbraucherdarlehens-
vertrag und die auf Abschluss eines solchen Vertrags vom Verbraucher erteilte
Vollmacht sind nichtig, wenn die Schriftform insgesamt nicht eingehalten ist
oder wenn eine der in Artikel 247 §§ 6 und 10 bis 13 des Einführungsgesetzes
zum Bürgerlichen Gesetzbuche2) für den Verbraucherdarlehensvertrag vor-
geschriebenen Angaben fehlt.

(2) 1Ungeachtet eines Mangels nach Absatz 1 wird der Verbraucherdarle-
hensvertrag gültig, soweit der Darlehensnehmer das Darlehen empfängt oder in
Anspruch nimmt. 2 Jedoch ermäßigt sich der dem Verbraucherdarlehensvertrag
zugrunde gelegte Sollzinssatz auf den gesetzlichen Zinssatz, wenn die Angabe
des Sollzinssatzes, des effektiven Jahreszinses oder des Gesamtbetrags fehlt.

1) Beachte hierzu Überleitungsvorschrift in Art. 229 § 9 EGBGB (Nr. 2).
2) Nr. 2.

1 BGB § 494 Buch 2. Recht der Schuldverhältnisse
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(3) Ist der effektive Jahreszins zu niedrig angegeben, so vermindert sich der
dem Verbraucherdarlehensvertrag zugrunde gelegte Sollzinssatz um den Pro-
zentsatz, um den der effektive Jahreszins zu niedrig angegeben ist.

(4) 1Nicht angegebene Kosten werden vom Darlehensnehmer nicht geschul-
det. 2 Ist im Vertrag nicht angegeben, unter welchen Voraussetzungen Kosten
oder Zinsen angepasst werden können, so entfällt die Möglichkeit, diese zum
Nachteil des Darlehensnehmers anzupassen.

(5) Wurden Teilzahlungen vereinbart, ist deren Höhe vom Darlehensgeber
unter Berücksichtigung der verminderten Zinsen oder Kosten neu zu berech-
nen.

(6) 1 Fehlen im Vertrag Angaben zur Laufzeit oder zum Kündigungsrecht, ist
der Darlehensnehmer jederzeit zur Kündigung berechtigt. 2 Fehlen Angaben zu
Sicherheiten, so können Sicherheiten nicht gefordert werden; dies gilt nicht bei
Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen, wenn der Nettodarlehensbetrag
75 000 Euro übersteigt. 3Fehlen Angaben zum Umwandlungsrecht bei Immo-
biliar-Verbraucherdarlehen in Fremdwährung, so kann das Umwandlungsrecht
jederzeit ausgeübt werden.

(7) Der Darlehensgeber stellt dem Darlehensnehmer eine Abschrift des Ver-
trags zur Verfügung, in der die Vertragsänderungen berücksichtigt sind, die sich
aus den Absätzen 2 bis 6 ergeben.

§ 4951) Widerrufsrecht; Bedenkzeit. (1) Dem Darlehensnehmer steht bei
einem Verbraucherdarlehensvertrag ein Widerrufsrecht nach § 355 zu.

(2) Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei Darlehensverträgen,
1. die einen Darlehensvertrag, zu dessen Kündigung der Darlehensgeber wegen
Zahlungsverzugs des Darlehensnehmers berechtigt ist, durch Rückzahlungs-
vereinbarungen ergänzen oder ersetzen, wenn dadurch ein gerichtliches Ver-
fahren vermieden wird und wenn der Gesamtbetrag (Artikel 247 § 3 des
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche2)) geringer ist als die
Restschuld des ursprünglichen Vertrags,

2. die notariell zu beurkunden sind, wenn der Notar bestätigt, dass die Rechte
des Darlehensnehmers aus den §§ 491a und 492 gewahrt sind, oder

3. die § 504 Abs. 2 oder § 505 entsprechen.

(3) 1Bei Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen ist dem Darlehensneh-
mer in den Fällen des Absatzes 2 vor Vertragsschluss eine Bedenkzeit von
zumindest sieben Tagen einzuräumen. 2Während des Laufs der Frist ist der
Darlehensgeber an sein Angebot gebunden. 3Die Bedenkzeit beginnt mit der
Aushändigung des Vertragsangebots an den Darlehensnehmer.

§ 496 Einwendungsverzicht, Wechsel- und Scheckverbot. (1) Eine Ver-
einbarung, durch die der Darlehensnehmer auf das Recht verzichtet, Einwen-
dungen, die ihm gegenüber dem Darlehensgeber zustehen, gemäß § 404 einem
Abtretungsgläubiger entgegenzusetzen oder eine ihm gegen den Darlehens-
geber zustehende Forderung gemäß § 406 auch dem Abtretungsgläubiger
gegenüber aufzurechnen, ist unwirksam.

1) Beachte hierzu Überleitungsvorschrift in Art. 229 § 9 EGBGB (Nr. 2).
2) Nr. 2.

Einzelne Schuldverhältnisse §§ 495, 496 BGB 1
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(2) 1Wird eine Forderung des Darlehensgebers aus einem Verbraucherdarle-
hensvertrag an einen Dritten abgetreten oder findet in der Person des Darle-
hensgebers ein Wechsel statt, ist der Darlehensnehmer unverzüglich darüber
sowie über die Kontaktdaten des neuen Gläubigers nach Artikel 246b § 1
Absatz 1 Nummer 1, 3 und 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen
Gesetzbuche1) zu unterrichten. 2Die Unterrichtung ist bei Abtretungen ent-
behrlich, wenn der bisherige Darlehensgeber mit dem neuen Gläubiger ver-
einbart hat, dass im Verhältnis zum Darlehensnehmer weiterhin allein der
bisherige Darlehensgeber auftritt. 3 Fallen die Voraussetzungen des Satzes 2 fort,
ist die Unterrichtung unverzüglich nachzuholen.

(3) 1Der Darlehensnehmer darf nicht verpflichtet werden, für die Ansprüche
des Darlehensgebers aus dem Verbraucherdarlehensvertrag eine Wechselver-
bindlichkeit einzugehen. 2Der Darlehensgeber darf vom Darlehensnehmer zur
Sicherung seiner Ansprüche aus dem Verbraucherdarlehensvertrag einen
Scheck nicht entgegennehmen. 3Der Darlehensnehmer kann vom Darlehens-
geber jederzeit die Herausgabe eines Wechsels oder Schecks, der entgegen Satz 1
oder 2 begeben worden ist, verlangen. 4Der Darlehensgeber haftet für jeden
Schaden, der dem Darlehensnehmer aus einer solchen Wechsel- oder Scheck-
begebung entsteht.

§ 4972) Verzug des Darlehensnehmers. (1) 1 Soweit der Darlehensnehmer
mit Zahlungen, die er auf Grund des Verbraucherdarlehensvertrags schuldet, in
Verzug kommt, hat er den geschuldeten Betrag nach § 288 Abs. 1 zu verzinsen.
2 Im Einzelfall kann der Darlehensgeber einen höheren oder der Darlehens-
nehmer einen niedrigeren Schaden nachweisen.

(2) 1Die nach Eintritt des Verzugs anfallenden Zinsen sind auf einem ge-
sonderten Konto zu verbuchen und dürfen nicht in ein Kontokorrent mit dem
geschuldeten Betrag oder anderen Forderungen des Darlehensgebers eingestellt
werden. 2Hinsichtlich dieser Zinsen gilt § 289 Satz 2 mit der Maßgabe, dass der
Darlehensgeber Schadensersatz nur bis zur Höhe des gesetzlichen Zinssatzes
(§ 246) verlangen kann.

(3) 1Zahlungen des Darlehensnehmers, die zur Tilgung der gesamten fälligen
Schuld nicht ausreichen, werden abweichend von § 367 Abs. 1 zunächst auf die
Kosten der Rechtsverfolgung, dann auf den übrigen geschuldeten Betrag (Ab-
satz 1) und zuletzt auf die Zinsen (Absatz 2) angerechnet. 2Der Darlehensgeber
darf Teilzahlungen nicht zurückweisen. 3Die Verjährung der Ansprüche auf
Darlehensrückzahlung und Zinsen ist vom Eintritt des Verzugs nach Absatz 1
an bis zu ihrer Feststellung in einer in § 197 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 bezeichneten
Art gehemmt, jedoch nicht länger als zehn Jahre von ihrer Entstehung an. 4Auf
die Ansprüche auf Zinsen findet § 197 Abs. 2 keine Anwendung. 5Die Sätze 1
bis 4 finden keine Anwendung, soweit Zahlungen auf Vollstreckungstitel ge-
leistet werden, deren Hauptforderung auf Zinsen lautet.

(4) 1Bei Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen beträgt der Verzugszins-
satz abweichend von Absatz 1 für das Jahr 2,5 Prozentpunkte über dem
Basiszinssatz. 2Die Absätze 2 und 3 Satz 1, 2, 4 und 5 sind auf Immobiliar-
Verbraucherdarlehensverträge nicht anzuwenden.

1) Nr. 2.
2) Beachte hierzu Überleitungsvorschrift in Art. 229 § 9 EGBGB (Nr. 2).

1 BGB § 497 Buch 2. Recht der Schuldverhältnisse


